Steuervorteil aus der Verlängerung der PKW- Nutzungsdauer auf 8 Jahre?

Durch Verlängerung des Abschreibungszeitraumes wird von Seiten des Finanzministers versucht, höhere Einnahmen für den Fiskus zu sichern. So wurde die Abschreibungsdauer für Betriebsgebäude von 25 Jahre auf 33 Jahre verlängert. Schon vor einiger Zeit wurde bei den PKW die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer mit 8 Jahren festgesetzt. Da üblicherweise bis dahin eine Nutzungsdauer von 5 Jahren angenommen worden war, bedeutet dies eine doch deutliche Verlängerung der steuerlich anerkannten Nutzungsdauer. In der Folge soll gezeigt werden, daß diese Verlängerung der Nutzungsdauer normalerweise für den Steuerpflichtigen eine Steuerersparnis zur Folge hat, wenn er einige Rahmenbedingungen einhält.

Wenn ein Steuerpflichtiger seinen PKW zu 80 % betrieblich nutzt und nach 5 Jahren einen neuen anschafft, so sind dies realistische Annahmen. In diesem Fall ergibt sich bei einem Anschaffungswert von S 300.000,-- und Berechnung von 6 % Zinsen ein Vorteil bei längerer Nutzungsdauer von S 4.914,--. Das sind immerhin rund 8 % der Gesamtauswirkung.

Ein Steuerpflichtiger, der einen höheren Privatanteil hat, profitiert von der Verlängerung der Nutzungsdauer noch mehr. So erhöht sich die Differenz zugunsten der längeren Nutzungsdauer bei einem Privatanteil von 40 % und sonst gleichen Annahmen auf S 15.498,-- und somit 45 % der Gesamtauswirkung.

Diese Ergebnisse scheinen nicht ganz logisch zu sein. Sollten Sie ungläubig sein, dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage (www.treuhand-union.com/demeter), wo Sie eine entsprechende Berechnungstabelle finden. Hier können Sie selbst nachrechnen oder die Auswirkungen bei Ihren persönlichen Gegebenheiten ermitteln.
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